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Anmeldung als SRO-Mitglied VQF, 

Status „nichtberufsmässiger Finanzintermediär (NBFI)“ 

ab Aufnahme in den VQF 
	Gesuchsteller/in
	     

	
	     

	
	     

	
	     


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Der/Die Unterzeichnete hat bisher keine finanzintermediäre Tätigkeiten im Sinne von Art. 2 Abs. 3 GwG ausgeübt oder dabei zumindest keine der Grenzen zur Berufsmässigkeit gemäss Art. 7 bis 10 der Verordnung über die berufsmässige Ausübung der Finanzintermediation (VBF; SR 955.071) überschritten (s. auch VQF Dok. Nr. 901.2 als Beilage zum Aufnahmegesuch).
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Der/Die Unterzeichnete beantragt die Aufnahme als SRO-Mitglied VQF, Status „nichtberufsmässiger Finanzintermediär (NBFI)“ in den VQF und bestätigt insbesondere, die Statuten des VQF (VQF Dok. Nr. 302.1), das allgemeine Reglement des VQF betreffend Selbstregulierungsorganisation nach Geldwäschereigesetz (VQF Dok. Nr. 400.1.2), das Reglement des VQF betreffend nichtberufsmässige Finanzintermediäre (NBFI-Reglement; VQF Dok. Nr. 400.2) und das Prüfkonzept des VQF betreffend Selbstregulierungsorganisation nach Geldwäschereigesetz (VQF Dok. Nr. 700.3) zur Kenntnis genommen zu haben und sich diesen vorerwähnen Regularien zu unterstellen.
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

Sollte eine der Grenzen zur Berufsmässigkeit überschritten werden, verpflichtet sich der/die Unterzeichnete, dies dem VQF spätestens mit Einreichung der nächsten Selbstdeklaration mitzuteilen (Art. 6 NBFI-Reglement). Mit erfolgter Meldung wird das SRO-Mitglied VQF, Status „nichtberufsmässiger Finanzintermediär (NBFI) automatisch berufsmässiger Finanzintermediär mit allen Mitgliedschaftsrechten und -pflichten eines berufsmässigen Finanzintermediärs beim VQF (siehe Art. 6 NBFI-Reglement sowie Art. 3 Abs. 1 und Abs. 2 lit. a der Statuten des VQF und Art. 4 Abs. 3 des Prüfkonzepts des VQF betreffend Selbstregulierungsorganisation nach Geldwäschereigesetz).

	Ort/Datum:
	
	Firmenstempel/rechtsgültige 

Unterschrift(en):
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